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§ 39a GewO vom 13.04.1935, 
GewOÄndG 1935, § 53 SchfG, 
RealRV BY, § 306 BGB 

Entschädigungsanspruch wegen der Aufhebung bestehender 
Schornsteinfegerrealrechte: Zeitpunkt des Wegfalls 

bayerischer Schornsteinfegerrealrechte 

Orientierungssatz 

1. Es ist mittlerweile geklärt, daß die bayerischen Schornsteinfegerrealrechte bereits 
durch GewO § 39a (juris: GewO F: 1935-04-13) in der Fassung des Gesetzes zur 
Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 13. April 1935 (juris: 
GewOÄndG J: 1935) mit Wirkung vom 16. April 1935 aufgehoben worden sind (so auch 
BVerwG, 1971-07-06, 1 C 105/64, BVerwGE 38, 244). Zwar wurden sie noch in dem 
Schomsteinfegergesetz vom 15. September 1969 § 53 (juris: SchfG) und in der dazu 
ergangenen bayerischen Verordnung über die Kaminkehrerrealrechte vom 6. Juni 1972 
(juris: RealRV BY) als bestehend vorausgesetzt. Diese Regelungen sind jedoch 
gegenstands- und wirkungslos. 

2. Sind einem Schornsteinfeger durch Vertrag aus dem Jahre 1984 im Grundbuch 
eingetragene "reale Kaminkehrerrechte" übertragen worden, war dieser Vertrag auf eine 
von vornherein objektiv unmögliche Leistung, nämlich die Übertragung eines Rechts, 
das seiner Art nach in der Rechtsprechung nicht (mehr) existierte, gerichtet und somit 
gern BGB § 306 nichtig. Der Berechtigte aus diesem Vertrag konnte also nicht Inhaber 
des Realrechts werden, so daß ein Entschädigungsanspruch nach GewO § 39a 
ausscheidet. 

3. Ein Entschädigungsanspruch aus abgetretenem Recht seiner Rechtsvorgänger 
scheitert daran, daß der beklagte Freistaat Bayern nicht entschädigungspflichtig ist. Die 
Aufhebung der Realrechte geschah durch einen Akt der Reichsgesetzgebung ohne 
Beteiligung Bayerns. 

Fundstellen 
BGHR GewO § 39a Entschädigung 1 (Gründe) 
BGHR GG Art 14 Abs 3 Rechtsposition 6 (Gründe) 

Verfahrensgang 

vorgehend OLG München, 6. Dezember 1990, Az: 1 U 2820/90 
vorgehend LG München I, 14. Februar 1990, Az: 9 O 18426/89 

Diese Entscheidung zitiert 
Rechtsprechung 
So auch BVerwG, 6. Juli 1971, Az: I C 105/64 
Gründe 
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Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 554 b ZPO). Die Revision hat im 
Ergebnis auch keine Aussicht auf Erfolg (BVerfGE 54, 277). 

2 1. Durch die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 6. Juli 1971 (BVerwGE 38, 
244) und vom 15. März 1988 (BayVBI 1988, 501), letzteres bestätigt durch 
Nichtannahmebeschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Juni 1988 (BayVBI 1988, 
495), Ist geklärt, daß die bayerischen Schornsteinfegerrealrechte bereits durch § 39 a 
GewO In der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich vom 13. April 1935 (RGBl I S. 501) mit Wirkung vom 16. April 1935 aufgehoben 
worden sind. Zwar wurden sie noch in § 53 des Schornsteinfegergesetzes vom 15. 
September 1969 (BGBl I S. 1634) und In der dazu ergangenen bayerischen Verordnung 
über die Kaminkehrerrealrechte vom 6. Juni 1972(BayGVBI S. 201) als bestehend 
vorausgesetzt; diese Regelungen sind jedoch gegenstands- und wirkungslos (BVerwG 
BayVBI 1988, 501, 504). 

3 2. Daraus folgt, daß der Kläger zu keinem Zeitpunkt Inhaber des Realrechts geworden 
ist. Der Vertrag vom 18. September 1984, durch den ihm die im Grundbuch 
eingetragene "reale Kaminkehrergerechtigkeit" übertragen werden sollte, war vielmehr 
auf eine von vornherein objektiv unmögliche Leistung, nämlich die Übertragung eines 
Rechts, das seiner Art nach In der Rechtsordnung nicht (mehr) existierte, gerichtet und 
war somit gemäß § 306 BGB nichtig, ebenso wie der Vertrag vom 4. September 1954, 
durch den die spätere Schwiegermutter des Klägers dieses Recht gekauft hatte. In 
jenem Vertrag war die Käuferin übrigens ausdrücklich auf § 39 a GewO hingewiesen 
worden. Deshalb kann entgegen der Auffassung der Revision keine Rede davon sein, 
daß das Recht "stufenweise" entzogen und im entschädigungsrechtlichen Sinne erst 
1988 endgültig aufgehoben worden sei. Zu Unrecht beruft sich die Revision in diesem 
Zusammenhang auf das Senatsurteil vom 3. März 1988 (III ZR 162/85 = BGHR GG Art. 
14 Abs. 3 Satz 3 Baulinienfestsetzung 1). Zwar hat der Senat dort ausgesprochen, daß 
eine Entschädigung in Betracht kommt, wenn der Enteignungsvorgang vor dem 
Inkrafttreten des Grundgesetzes noch nicht abgeschlossen war und die Enteignung sich 
tatbestandlich noch bis in die Geltungszeit des Art. 14 GG fortgesetzt hat. Der Senat hat 
sodann jedoch ausdrücklich klargestellt, daß dann, wenn der Enteignungstatbestand vor 
diesem Zeitpunkt abgeschlossen war, für eine Entschädigung kein Raum ist, selbst wenn 
die vorher bereits vollendete Rechtsbeeinträchtigung später noch nachteilige Wirkungen 
äußert. Aus diesem Grund hat der Senat für die damals zu beurteilende, im Februar 
1922 vollendete Herabstufung eines unbebauten Grundstücks von Bauerwartungsland 
zu einer öffentlichen Grünfläche keine Entschädigung gewährt. Auch aus dem Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Januar 1991 (NJW 1991, 1807 = BayVBI 1992, 
16) lassen sich keine der Revision günstigen Folgerungen ziehen. Diese Entscheidung' 
betrifft die durch nachkonstitutionelles Gesetz bewirkte Entziehung einer 
eigentumsmäßig geschützten Position (eines Vorkaufsrechts, bei dem der Vorkaufsfall 
eingetreten war). Die dazu entwickelten Grundsätze passen auf den hier in Rede 
stehenden Sachverhalt schon deswegen nicht, well der Kläger des vorliegenden 
Verfahrens gerade keine eigentumsrechtiich geschützte Position erworben hatte. Die 
wirtschaftliche Stellung, die der Kläger erlangt hatte, fiel nicht in den Schutzbereich des 
Art. 14 GG. Auch der Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes hilft dem Kläger nicht 
weiter. Nachdem bereits Im Jahre 1971 höchstrichterlich geklärt war, daß die Realrechte 
aufgehoben worden sind, kann jedenfalls dann, wenn - wie hier - das vermeintliche 
Recht erst später erworben worden ist, von einem enttäuschten Vertrauen keine Rede 
sein (so ausdrücklich BVerfG BayVBI 1988, 495). 

4 3. Auch aus abgetretenem Recht seiner Rechtsvorgänger steht dem Kläger kein 
Entschädigungsanspruch zu. Zwar geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, daß § 
39 a GewO "immerhin den nach heutigem Recht erforderlichen gesetzlichen 
Entschädigungsanspruch begründet" habe. Denkbar ist demnach, daß in der Person des 
seinerzeitigen Rechtsinhabers ein solcher Anspruch entstanden war. Der geltend 
gemachte Entschädigungsanspruch scheitert jedoch daran, daß der beklagte Freistaat 
Bayern nicht entschädigungspflichtig ist. Die Aufhebung der Realrechte geschah durch 
einen Akt der Reichsgesetzgebung ohne Beteiligung Bayerns. Auch die näheren 
Einzelheiten der In Aussicht genommenen Entschädigung sollten durch Reichsbehörden, 
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E i n v e r n e h m e n mit dem Reichsminister des 

S ' n d ° m ! n t w u r f f ü r d i e Durchführungsbestimmungen zuT§ 39 a GewO dTr 
an d?n R J « r d e ^ e t c h e n Staatsmlnisteriurns des lme?envom30 b!zeZer 1936 

SS5,dIe M,5eu u U r E r f ü l , u n g i h r e r Aufgaben aus einer Umlage erhaTten die von 
sämHichen Kehrbezirksinhabern des Deutschen Reichs e S ^ ^ e ' r i m ^ 
^StsZ^T™ B e z , r k s s c h o r ^elnfegerme,ster in d ^ Ä J a n " * 

4. Im übrigen wäre auch bei einer den Erfordernissen des Art 14 Abs 3 Satz ? r r 
genügenden Entschädigung zu berücksichtigen gewesen?daß die R^Vechtftmt^hr«, 

Entschädigungsanspruch nach dem Allgemeinen KriegsfolgengSS erloschen wäre 
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